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Öffentliche	Bekanntmachung
4. Änderung Bebauungsplan Gewerbepark I Magdeburger Kreuz

der Ortschaft Hohenwarsleben

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Hohe Börde hat am 16.10.2012 die Aufstellung der 4. Änderung 
Bebauungsplan Gewerbepark I Magdeburger Kreuz der Ortschaft Hohenwarsleben be-
schlossen. 

Planungsziel ist die Aufnahme einer textlichen Festsetzung zum Ausschluss von Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen gemäß § 1 Abs. 9 der Baunutzungsverordnung.

Die Satzungsänderung wird im Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch im beschleunigten 
Verfahren ohne Umweltprüfung durchgeführt. 

Der Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

          Trittel  
           Bürgermeisterin  Siegel

  

Satzung	der	Gemeinde	Hohe	Börde	
über	die	Veränderungssperre	für	das	Plangebiet	

Bebauungsplan	Gewerbepark	I	Magdeburger	Kreuz
der	Ortschaft	Hohenwarsleben

Auf der Grundlage der §§ 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA), bekanntgemacht am 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383) in der derzeit 
gültigen Fassung, und der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches, bekanntgemacht am 
23.09.2004 in der zuletzt geänderten Fassung, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung 
am 16.10.2012 folgende Satzung beschlossen:

	§	1
Zu	sichernde	Planung

Der Gemeinderat hat am heutigen Tage beschlossen, dass für den Bebauungsplan 
Gewerbepark I Magdeburger Kreuz  der Ortschaft Hohenwarsleben eine textliche 
Festsetzung zum Ausschluss von Freiflächenphotovoltaikanlagen gemäß § 1 Abs.9 
BauNVO in den Bebauungsplan aufgenommen wird.
Zur Sicherung der Planung wird für das in § 2 bezeichnete Gebiet eine Veränderungs-
sperre erlassen.

§	2
Räumlicher	Geltungsbereich

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf den vollständigen Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Gewerbepark I Magdeburger Kreuz der Ortschaft Hohenwarsleben 
gemäß anliegender Karte.

§	3
Rechtswirkungen	der	Veränderungssperre

(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen
  a)  Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches nicht durchgeführt oder bau-

liche Anlagen nicht beseitigt werden
  b)  erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken 

und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2)   Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von Absatz 
(1) eine Ausnahme zugelassen werden. Eine Entscheidung trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.

§	4
Inkrafttreten	und	Außerkrafttreten	der	Veränderungssperre

Die Veränderungssperre tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach 
Ablauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, oder mit Rechts-
kräftigkeit des durch die Sperre zu sichernden Bebauungsplanes außer Kraft.

Hohe Börde, den 17.10.2012

        
       Trittel                                                                    Dienstsiegel
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Öffentliche	Bekanntmachung
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 1/1 - Gewerbegebiet 1 und 2 

der Ortschaft Irxleben

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Hohe Börde hat am 16.10.2012 die Aufstellung der 2. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 1/1 - Gewerbegebiet 1 und 2 der Ortschaft Irxleben 
beschlossen. 

Planungsziel ist die Aufnahme einer textlichen Festsetzung zum Ausschluss von Frei-
flächenphotovoltaikanlagen gemäß § 1 Abs. 9 der Baunutzungsverordnung.

Die Satzungsänderung wird im Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch im beschleunig-
ten Verfahren ohne Umweltprüfung durchgeführt. 

Der Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 
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Satzung	der	Gemeinde	Hohe	Börde	
über	die	Veränderungssperre	für	das	Plangebiet	
Bebauungsplan	Nr.	1/1	-	Gewerbegebiet	1	und	2	

der	Ortschaft	Irxleben

Auf der Grundlage der §§ 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA), bekanntgemacht am 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383) in der derzeit 
gültigen Fassung, und der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches, bekanntgemacht am 
23.09.2004 in der zuletzt geänderten Fassung, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung 
am 16.10.2012 folgende Satzung beschlossen:

	§	1
Zu	sichernde	Planung

Der Gemeinderat hat am heutigen Tage beschlossen, dass für den Bebauungsplan Nr. 
1/1 - Gewerbegebiet 1 und 2 der Ortschaft Irxleben eine textliche Festsetzung zum 
Ausschluss von Freiflächenphotovoltaikanlagen gemäß § 1 Abs.9 BauNVO in den 
Bebauungsplan aufgenommen wird.
Zur Sicherung der Planung wird für das in § 2 bezeichnete Gebiet eine Veränderungs-
sperre erlassen.

§	2
Räumlicher	Geltungsbereich

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf den vollständigen Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 1/1 - Gewerbegebiet 1 und 2 der Ortschaft Irxleben gemäß anlie-
gender Karte.

§	3
Rechtswirkungen	der	Veränderungssperre

(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen
 a)  Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches nicht durchgeführt oder bau-

liche Anlagen nicht beseitigt werden
 b)  erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken 

und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von Absatz 
(1) eine Ausnahme zugelassen werden. Eine Entscheidung trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.

§	4
Inkrafttreten	und	Außerkrafttreten	der	Veränderungssperre

Die Veränderungssperre tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach 
Ablauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, oder mit Rechts-
kräftigkeit des durch die Sperre zu sichernden Bebauungsplanes außer Kraft.

Hohe Börde, den 17.10.2012
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         Gemeinde Hohe Börde
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